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Vertraulichkeitsvereinbarung 

zwischen 

Vitra International AG 
Klünenfeldstrasse 22 
CH-4127 Birsfelden 

(nachfolgend „ Vitra“ genannt) 

und 

[XYZ AG/GmbH] 
[Adresse] 

(nachfolgend „ Empfänger“) 

(Vitra und Empfänger je einzeln eine „ Partei“ und 
zusammen die „ Parteien“)

1. Zweck 
Im Zusammenhang mit dem Bezug von Produkten 
und/oder Leistungen durch Vitra beim Empfänger 
(im Folgenden „ Vertragszweck“) wird der 
Empfänger Zugang zu vertraulichen 
Informationen von Vitra erhalten. Der Empfänger 
verpflichtet sich, solche Informationen gemäss den 
Bestimmungen dieser 
Vertraulichkeitsvereinbarung (die „Verein- 
barung“) streng vertraulich zu halten. 

2. Vertrauliche Informationen 
„ Vertrauliche Informationen“ sind – unabhängig 
davon, ob als „vertraulich“ bezeichnet oder nicht – 
alle finanziellen, wirtschaftlichen, rechtlichen, 
steuerlichen, technischen und nichttechnischen 
Informationen (insbesondere betreffend 
existierenden, zukünftigen und/oder geplanten 
Produkten und Dienstleistungen) von Vitra oder 
einer von Vitras Gruppengesellschaften (d.h. von 
Vitra kontrollierte, Vitra kontrollierende oder mit 
Vitra einer gemeinsamen Kontrolle unterstehende 
Gesellschaften), einschliesslich aber ohne 
Beschränkung auf Fachwissen, Urheberrechte, 
Geschäftsgeheimnisse, nicht-öffentliche 
Informationen, Techniken, Skizzen, Zeichnungen, 
Modelle, Erfindungen, Know-how, Prozesse, 
Ausrüstungen, Algorithmen, Softwareprogramme, 
Softwarequellcodes, Formeln und Methoden, 
Informationen über Forschung, experimentelle

Arbeiten, Entwicklungen, Gestaltungsdetails und - 
Spezifikationen, Produktionswesen, Finanzdaten, 
Anforderungen in der Beschaffung, Einkauf, 
Fertigung, Kundenlisten, Geschäftsprognosen, 
Verkauf, Merchandising- und Marketingpläne und 
andere Informationen, die von Vitra oder in Vitras 
Auftrag von Dritten gegenüber dem Empfänger 
auf beliebige Art und Weise (z.B. mündlich, 
schriftlich, elektronisch etc.) offengelegt, oder dem 
Empfänger anderweitig (z.B. im Rahmen von 
Besuchen vor Ort) bekannt werden.

3. Geltungsbereich 
Die Verpflichtungen des Empfängers gemäss 
dieser Vereinbarung erstrecken sich nicht auf 
Vertrauliche Informationen, welche:

- zum Zeitpunkt der Offenlegung durch Vitra 
dem Empfänger bereits bekannt oder öf- 
fentlich verfügbar waren, ohne dass der 
Empfänger dabei Vertraulichkeitspflichten 
verletzt hat; oder 

- nach der Offenlegung ohne Verschulden oder 
Beteiligung des Empfängers öffentlich 
verfügbar werden; oder 

- dem Empfänger von Dritten offengelegt 
wurden ohne dass diese Vertraulichkeits- 
verpflichtungen gegenüber Vitra verletzt 
haben; oder 

- durch den Empfänger unabhängig und ohne 
Verwendung Vertraulicher Informationen 
entwickelt wurden; oder 

- der Empfänger aufgrund eines Beschlusses 
eines zuständigen Gerichts oder einer zu- 
ständigen Aufsichtsbehörde oder einer an- 
deren zuständigen Behörde offenzulegen hat. 
In diesem Fall muss der Empfänger, soweit 
möglich, Vitra vorher angemessen von einer 
solchen Offenlegungspflicht in Kenntnis 
setzen. Zudem darf der Empfänger jeweils nur 
denjenigen Teil der Vertraulichen 
Informationen offenlegen, zu dessen 
Offenlegung er rechtlich verpflichtet ist.

Der Empfänger trägt die Beweislast für das 
Vorliegen einer der vorstehenden Ausnahmen. 

4. Verpflichtung 
Der Empfänger hält die Vertraulichen Informa- 
tionen strikt vertraulich und darf die Vertraulichen 
Informationen ohne die vorherige schriftliche
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Zustimmung von Vitra gegenüber Dritten, 
einschliesslich seiner Beauftragten und Subun-
ternehmer, nicht offenlegen. Gruppengesell-
schaften des Empfängers im Sinne von Ziff. 2 
gelten für die Zwecke dieser Vereinbarung nicht 
als Dritte, sofern diese Verschwiegenheitsver-
pflichtungen unterliegen, die mindestens den 
Vorgaben dieser Vereinbarung entsprechen. 
 
Insbesondere erklärt sich der Empfänger damit 
einverstanden: 
- Vertrauliche Informationen nur für den Ver-

tragszweck und insbesondere in keiner Weise 
zum Nachteil von Vitra zu verwenden; 

- alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, 
um sicherzustellen, dass seine Arbeitnehmer 
die Bedingungen dieser Vereinbarung ein-
halten und Vertrauliche Informationen nur 
insoweit an sie weitergegeben werden, als es 
für den Vertragszweck notwendig ist; 

- Vertrauliche Informationen sicher und ge-
trennt von anderen Dokumenten aufzube-
wahren und Kopien von Vertraulichen In-
formationen nur anzufertigen, soweit dies für 
den Vertragszweck notwendig oder an-
derweitig gesetzlich erforderlich ist; und 

- Vitra unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
bekannt wird, dass Vertrauliche Informationen 
an Dritte weitergegeben wurden oder sich im 
Besitz eines Dritten befinden oder für andere 
Zwecke als den Vertragszweck verwendet 
werden.  

 
5. Rechte an geistigem Eigentum, keine 

Lizenz 
Sämtliche Rechte an Vertraulichen Informationen, 
einschliesslich aller Kopien, Zusammenfassungen 
und Abschriften, sind und bleiben Eigentum von 
Vitra. Der Empfänger erwirbt unter dieser 
Vereinbarung keinerlei Immaterialgüterrechte und 
keine Lizenz an Vertraulichen Informationen, 
welche durch Vitra offengelegt werden. Vitra 
übernimmt keine Gewähr dafür, dass die 
offengelegten Vertraulichen Informationen richtig, 
nutzbar oder vollständig und/oder frei von 
Rechten Dritter sind. 

 
6. Dauer der Vereinbarung 
Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch 
beide Parteien in Kraft, findet aber auch 

Anwendung auf Vertrauliche Informationen, die 
gegenüber dem Empfänger im Zusammenhang 
mit dem Vertragszweck vor dem Inkrafttreten 
offengelegt wurden und gilt für fünf (5) Jahre, 
unabhängig vom Ablauf oder von der Kündigung 
jeglicher anderer Vereinbarungen zwischen den 
Parteien. Die Verpflichtungen gemäss dieser 
Vereinbarung bleiben für eine Dauer von fünf (5) 
weiteren Jahren nach dem Ablauf oder der 
Beendigung dieser Vereinbarung in Kraft. Das 
Recht der Parteien, diese Vereinbarung ordentlich 
zu kündigen, ist ausgeschlossen; das Recht zur 
ausserordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 

 
7. Rückgabe von Informationen  
Innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Erhalt einer 
entsprechenden schriftlichen Aufforderung von 
Vitra wird der Empfänger auf eigene Kosten: 

- alle Dokumente und Aufzeichnungen, sonstige 
Notizen oder Materialien, die von Vitra oder 
von einer dritten Partei im Namen von Vitra 
offengelegt oder zugänglich gemacht wurden 
und Vertrauliche Informationen enthalten, an 
Vitra zurückgeben oder vernichten, und keine 
schriftlichen oder elektronischen Kopien 
davon behalten;  

- wenn dies von Vitra verlangt wird, eine von 
einer hierzu autorisierten Person unter-
zeichnete Bestätigung an Vitra senden, dass 
die in dieser Klausel enthaltenen An-
weisungen eingehalten wurden. 
 

Die Rückgabe oder Vernichtung der Vertraulichen 
Informationen befreit den Empfänger nicht von 
seiner Verpflichtung, die Vertraulichen In-
formationen geheim zu halten. 
 
8. Vertragsstrafe 
Der Empfänger ist verpflichtet, für jeden Verstoss 
gegen eine der Bestimmungen dieser 
Vereinbarung eine Konventionalstrafe in Höhe 
von CHF 10.000,- (in Worten: zehntausend 
Schweizer Franken) an Vitra zu bezahlen. Die 
Zahlung einer solchen Vertragsstrafe entbindet 
den Empfänger nicht von der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung und 
schliesst Schadensersatzansprüche in Bezug auf 
die Vertragsstrafe übersteigende Beträge oder 
einen Unterlassungsanspruch von Vitra nicht aus. 
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9. Datenschutz 
Personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet 
oder nutzt Vitra nur im Rahmen der daten- 
schutzrechtlichen Bestimmungen. Einzelheiten 
können Vitras Datenschutzerklärung entnommen 
werden, die unter https://www.vitra.com/cpt 
abgerufen und zudem jederzeit bei Vitra 
angefordert werden kann. 

10. Schlussbestimmungen 
- Alle Änderungen und Ergänzungen dieser 

Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Das gilt auch für einen 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Die 
Parteien vereinbaren, dass der Austausch von 
handschriftlich unterzeichneten 
Dokumentenscans (PDF-Format) oder eine 
Nutzung elektronischer Signaturen, die über 
einen elektronischen Signaturdienst (z.B. 
DocuSign, AdobeSign etc.) geleistet werden, 
der Schriftform gem. dieser Bestimmung 
genügt.

- Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ver- 
einbarung unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so berührt dies die Wirk- 
samkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. 
Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine 
wirksame bzw. durchführbare Regelung zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung am Nächsten kommt. Gleiches 
gilt für den Fall, dass die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. 

- Diese Vereinbarung und die Geschäftsbe- 
ziehung der Parteien unterliegen schweize- 
rischem Recht unter Ausschluss des UN- 
Übereinkommens über den internationalen 
Warenkauf vom 11. April 1980. 

- Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammen- 
hang mit dieser Vereinbarung, ungeachtet 
ihres Rechtsgrundes, werden ausschliesslich 
durch die ordentlichen Gerichte am Sitz von 
Vitra entschieden. Vitra ist daneben berech- 
tigt, eigene Ansprüche gegen den Empfänger 
auch an dessen Sitz gerichtlich geltend zu 
machen.

....................., den .............................. Birsfelden, den ..............................

............................................................ ............................................................ 
[XYZ AG/GmbH] Vitra International AG

............................................................ ............................................................ 
[XYZ AG/GmbH] Vitra International AG
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